
Sehr geehrter Herr Tegethoff,

der Vorstand der Landeselternschaft der Gymnasien dankt Ihnen für die Beteiligung unseres 
Verbandes an der Evaluation des Nichtraucherschutzgesetzes NRW. 

Nach stichprobenartigen Rückfragen bei unseren Mitgliedern und Beratung im Vorstand be-
grüßen wir nach wie vor das ausnahmslose Rauchverbot an Schulen im Zusammenhang 
mit schulischen Veranstaltungen sowie bei Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes.

Wir weisen aber auch heute erneut auf unsere bereits in unserem Schreiben an den damali-
gen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann vom 19. Oktober 2007 geäußerten Bedenken 
gegenüber einer Aufhebung des Rauchverbotes hin, wenn Schulen Räumlichkeiten für au-
ßerschulische Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Wir regen daher nochmals an, das 
Rauchverbot des Nichtraucherschutzgesetzes in Schulgebäuden auch dann bestehen zu 
lassen, wenn diese Räumlichkeiten für außerschulische Veranstaltungen genutzt werden.
Unserer Schreiben vom 19. Oktober fügen wir an.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Kols-Teichmann
- Geschäftsführerin -
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